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Eine neue Form der Leistungser-
bringung im Gesundheitswesen
boomt: Die Zahl der Medizini-
schen Versorgungszentren in
Deutschland lag Ende letzten
Jahres bereits bei 666 Einrich-
tungen; drei Monate zuvor wa-
ren es erst 562. Medizinische
Versorgungszentren sind fachü-
bergreifende, ärztlich geleitete
Versorgungseinrichtungen, die –
insbesondere in ländlichen Re-
gionen – möglicherweise auch
zunehmend mit Anbietern von
Pflege, Therapie und Sozialer
Arbeit kooperieren werden. Der
nachfolgende Beitrag gibt einen
Überblick über Medizinische
Versorgungszentren aus rechtli-
cher und steuerlicher Sicht.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung
der gesetzlichen Krankenversicherung
(GMG) hat der Gesetzgeber zum 1. Ja-
nuar 2004 Medizinische Versorgungs-
zentren (MVZ) in den Katalog der
ärztlichen Leistungserbringer aufge-
nommen. Nach der nun in §95 SGB V
n.F. geregelten gesetzliche Definition
von Medizinischen Versorgungszen-
tren handelt es sich um fachübergrei-
fende, ärztlich geleitete Einrichtun-
gen, in denen Ärzte, die in das
Arztregister eingetragen sind, als An-
gestellte oder Vertragsärzte tätig sind.

Der vorliegende Leitfaden bietet ei-
nen Überblick über sämtliche Grün-
dungsvoraussetzungen sowie zu
berücksichtigende Aspekte bei der
Gründung von Medizinischen Ver-
sorgungszentren durch Ärzte, Kran-
kenhäuser, Erbringer häuslicher
Krankenpflege und andere Leistungs-
erbringer. Dabei orientiert sich der
Leitfaden an den klassischen Grün-
dungssituationen (insbesondere
durch Ärzte und Krankenhäuser). Zu-
dem beschränkt er sich auf die
hauptsächlich vertretenen Rechtsfor-
men – Gesellschaft bürgerlichen

Rechts (GbR) und Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (GmbH) – und
gewährt einen kurzen Überblick über
die steuerlichen Aspekte der jeweili-
gen Gestaltung.

Gründungsvoraussetzungen

Eine Zulassung als Medizinisches
Versorgungszentrum zur vertragsärztli-
chen Versorgung erfolgt durch den zu-
ständigen Zulassungsausschuss bei
den Kassenärztlichen Vereinigungen
nur, soweit die Voraussetzungen vor-
liegen: Gründungsberechtigung,
fachübergreifende Einrichtung, ärztli-
che Leitung, vertragsärztliche Tätigkeit
und kein entgegenstehendes Bedarfs-
planungsrecht. Unabhängig von der
jeweils gewählten Gestaltung sollten
außer den Voraussetzungen des § 95
SGB V auch immer die jeweiligen Be-
rufsordnungen der Länder berücksich-
tigt werden. Eine Klärung mit der je-
weils zuständigen Ärztekammer ist
zudem insbesondere bei der Grün-
dungsbeteiligung von Ärzten sinnvoll.

� Gründungsberechtigung: Ein Medi-
zinisches Versorgungszentrum kann
nur durch Leistungserbringer im
Sinne des 4. Kapitels des SGB V ge-
gründet werden, die an der medizi-
nischen Versorgung aufgrund von
Zulassung, Ermächtigung oder Ver-
trag teilnehmen. Darunter fallen
Vertragsärzte, zugelassene Kranken-
häuser, Erbringer häuslicher Pflege,
Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, Apotheker u. a. Für
Krankenhäuser ist die Gründung ei-
nes Medizinischen Versorgungszen-
trums im Hinblick auf eine stärkere
Orientierung hin zum ambulanten
Sektor sinnvoll. Sie erhoffen sich
eine Erzielung zusätzlicher Einnah-
men über die Gewinne des Medizi-
nischen Versorgungszentrums und
eine Verbesserung der Wettbewerbs-
situation gerade auch für die Auslas-
tung des stationären Bereichs. Nie-

dergelassene Vertragsärzte sehen die
Möglichkeit flexibler Arbeitszeitmo-
delle, die Alterssicherung durch eine
sinnvolle Verwertung der eigenen
Praxis, eine gemeinsame Vermark-
tung, ein professionelles Manage-
ment, eine verstärkte Position im
Wettbewerb sowie andere Koopera-
tionsmöglichkeiten. Leistungser-
bringer wie Apotheken und Psycho-
therapeuten versuchen vor allem
ihre Markt- und Absatzposition zu
verbessern. Der Verlust der Gründer-
voraussetzung führt zu einem Ent-
zug der Zulassung des Medizini-
schen Versorgungszentrums. Etwas
anderes gilt nach herrschender Auf-
fassung nur, wenn ein zugelassener
Vertragsarzt zugleich Gründer eines
Medizinischen Versorgungszen-
trums (z. B. in einer GmbH) ist und
sich selbst in der Einrichtung an-
stellt. Er überträgt dabei seine ver-
tragsärztliche Zulassung auf das Me-
dizinische Versorgungszentrum,
welches trotz des Verlustes der Ver-
tragsarztzulassung in der Person des
Arztes fortbesteht, so lange der Arzt
seinen Geschäftsanteil nicht an ei-
nen nicht gründungsberechtigten
Dritten überträgt.

� Fachübergreifende Einrichtung: Ein
Medizinisches Versorgungszentrum
ist fachübergreifend, wenn in ihm
Ärzte mit verschiedenen Facharzt-
oder Schwerpunktbezeichnungen
tätig sind. Die Fachgebiete orientie-
ren sich an den Voraussetzungen
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der Musterweiterbildungsordnung
und der Bedarfsplanungsrichtlinie.

� Ärztliche Leitung: Die ärztliche Lei-
tung des Medizinischen Versor-
gungszentrums stellt die ärztliche
Weisungsunabhängigkeit nach § 3
Abs. 4 Musterberufsordnung (MBO)
sicher. Auch im Falle eines Arztes
als Gesellschafter muss die tatsäch-
liche Einflussnahme des Arztes auf
den Betrieb des Medizinischen Ver-
sorgungszentrums sichergestellt
sein. Unproblematisch sind Gestal-
tungen aus Medizinischen Versor-
gungszentren mit Vertragsärzten,
wenn einer der Gesellschafter auch
zugleich der ärztliche Leiter ist.
Ebenso unproblematisch sind Me-
dizinische Versorgungszentren, in
denen alle Ärzte lediglich angestellt
sind und einer davon die ärztliche
Leitung innehat. Nach dem Gesetz
zur Änderung des Vertragsarzt-
rechts (VÄndG), das am 1. Januar
2007 in Kraft getreten ist, ist bei
Medizinischen Versorgungszentren,
in denen Angehörige unterschiedli-
cher Berufsgruppen tätig sind, die
an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmen, auch eine koope-
rative Leitung möglich.

� Vertragsärztliche Tätigkeit – Zulas-
sung: Die Gründung eines Medizini-
schen Versorgungszentrums begrün-
det keinen neuen Vertragsarztsitz.
Dafür müssen grundsätzlich freie Sit-
ze zur Verfügung stehen, es sei denn,
einer der Ärzte bringt seinen Ver-
tragsarztsitz mit in das Medizinische
Versorgungszentrum ein. Das Medizi-
nische Versorgungszentrum selber
benötigt mindestens zwei Zulassun-
gen zur vertragsärztlichen Versor-
gung. Diese kann es entweder selber
beantragen oder bereits bestehende
von Vertragsärzten erwerben. Ist die
Erteilung einer Zulassung aufgrund
eines entgegenstehenden Bedarfs-
plans nicht möglich, so kann das
Medizinische Versorgungszentrum
den Arztsitz nur erwerben, indem ein
Vertragsarzt zugunsten des Medizini-
sche Versorgungszentren auf seinen
Sitz verzichtet oder sich das Medizi-
nische Versorgungszentrum an ei-
nem Nachbesetzungsverfahren betei-
ligt. In §103 Abs.4 a SGB V ist der
Verzicht des Vertragsarztes auf seinen
Sitz zugunsten des Medizinischen
Versorgungszentrums explizit gere-
gelt. Dies ist nur möglich, wenn er
direkt im Anschluss im Medizini-
schen Versorgungszentrum für min-
destens ein bis zwei Quartale (nach

herrschender Auffassung) tätig wird.
Die Zulassung des Medizinischen
Versorgungszentrums erfolgt nur für
den Ort der Niederlassung. Ein Medi-
zinisches Versorgungszentrum kann
somit nicht an mehreren Standorten
betrieben werden. Wohl aber kann
beispielsweise eine GmbH mehrere
Medizinische Versorgungszentren an
verschiedenen Standorten betreiben.

Rechtsformen

Ein Medizinisches Versorgungszen-
trum kann in jeder für die ärztliche
Tätigkeit zulässigen Rechtsform ge-
gründet werden. Ausgeschlossen sind
die Rechtsformen des eingetragenen
Vereins, da ein Medizinisches Versor-
gungszentrum auch eine wirtschaftli-
che Zielsetzung verfolgt, sowie die
OHG und die KG, da nach §1 Abs.2
Bundesärzteordnung der ärztliche Be-
ruf kein Gewerbe darstellt.

Grundsätzlich entscheidet über die
Wahl der richtigen
Rechtsform auch
die Entscheidung,
von und mit wem
das Medizinische
Versorgungszen-
trum betrieben
wird. Klassische
Gestaltungen sind
der Betrieb mit
Vertragsärzten und
angestellten Ärz-
ten, ausschließlich
mit Vertragsärzten
oder ausschließlich
mit angestellten
Ärzten. Klassische
Gründer sind zur-
zeit noch Ver-
tragsärzte und
Krankenhäuser.

Statistisch wur-
den die meisten
Medizinischen Ver-
sorgungszentren
bisher in der Orga-
nisationsform der
Gesellschaft des
bürgerlichen
Rechts (GbR), der
GmbH oder der
Partnerschaft ge-
gründet. Denkbar
wäre auch ein Me-
dizinisches Versor-
gungszentrum bei-
spielsweise in der

Rechtsform der Aktiengesellschaft,
was aber aufgrund des hohen Verwal-
tungsaufwands bei kleineren Medizi-
nischen Versorgungszentren nicht
empfehlenswert ist.

Bei der Wahl der Rechtsform spie-
len auch steuerliche Aspekte eine
große Rolle.

Steuerliche Rahmenbedingungen

Im Rahmen der steuerlichen Aus-
wirkungen einer Gestaltung muss so-
wohl zwischen den verschiedenen
Rechtsformen als auch zwischen den
am Medizinischen Versorgungszen-
trum beteiligten Gesellschaftern un-
terschieden werden.

Gründen Ärzte ein Medizinisches
Versorgungszentrum, so stellen sich –
abgesehen von der gewählten Rechts-
form – keine außergewöhnlichen
steuerlichen Probleme. Grundsätzlich
fällt im Rahmen ärztlicher Tätigkeiten
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Im Jahr 2001 setzten sich mehrere Vertreter verschiedener Be-
reiche des Münchener Gesundheitswesens zusammen und ent-
wickelten auf Grundlage einer Vision für die Gesundheitsver-
sorgung der Stadt München im Jahr 2010 das »Brannenburger
Modell«. Grundgedanke dieses Modells ist die Errichtung eines
Medizinischen Versorgungszentrums auf dem Gelände oder in
unmittelbarer Nachbarschaft eines Krankenhauses. Zusätzlich
integriert diese Konzeption eine Trägergemeinschaft in Form
einer Versorgungs-GmbH mit einem gemeinsamen medizini-
schen und betriebswirtschaftlichen Management und einer ge-
meinsamen Infrastruktur. Dieses Modell verzahnt die bisher
strikt getrennten ambulanten und stationären Sektoren und
stellt folglich einen Idealtypus einer sektorenübergreifenden Pa-
tientenversorgung im Rahmen der Integrierten Versorgung dar.
Quelle: Dr. Carsten Schulz/Dr. Hendrik Schulte: Medizinische
Versorgungszentren – Zukunftsweisende Versorgungsform. In:
RPG – Recht und Politik im Gesundheitswesen. Band 12. Heft
4/2006. S. 97–108.
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keine Gewerbesteuer an. Anders kann
dies jedoch aussehen, wenn außer der
ärztlichen Tätigkeit im Medizinischen
Versorgungszentrum auch nichtärztli-
che Leistungen angeboten werden (z.
B. häusliche Pflegeleistungen) oder
wenn die Gewerbesteuerpflicht bereits
durch die gewählte Rechtsform impli-
ziert ist (z. B. bei der GmbH). Ferner
besteht eine Einkommensteuerpflicht
der Ärzte und je nach Rechtsform
eine Körperschaftsteuerpflicht des
Medizinischen Versorgungszentrums.

Umsatzsteuer fällt nicht an, soweit
das Medizinische Versorgungszen-
trum und die darin selbstständig täti-
gen Ärzte steuerbefreite ärztliche Lei-
stungen im Sinne des § 4 Nr. 14 UStG
erbringen (Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums vom 15.Juni 2006
(Az. IV A 6 - S 7170 - 39/06)). Ent-
sprechendes gilt für steuerbefreite
Pflegeleistungen nach §4 Nr.16 UStG.

Anders sehen die steuerlichen Rah-
menbedingungen aus, wenn an der
Gründung des Medizinischen Versor-
gungszentrums – in welcher Rechts-
form auch immer – eine steuerbegün-
stigte Körperschaft, beispielsweise
eine gemeinnützige Klinik-GmbH,
beteiligt ist.

Keine Probleme treten auf, wenn
das Medizinische Versorgungszen-
trum unmittelbar durch die steuerbe-
günstigte Klinik-GmbH betrieben
wird, da die zum Betrieb des Medizi-
nischen Versorgungszentrums einge-
setzten Wirtschaftsgüter auch weiter-
hin dem Zweckbetrieb der Klinik-
GmbH im Sinne des § 67 AO zuzu-
ordnen sind.

MVZ-GbR und Klinik-GmbH

Im Falle der Gründung eines Medizi-
nische Versorgungszentren in der
Rechtsform der GbR durch eine ge-
meinnützige Klinik-GmbH muss auf
Gesellschafterebene berücksichtigt wer-
den, dass hierdurch bei der Klinik-
GmbH ein steuerpflichtiger wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb begründet
werden kann. Die Folge daraus wäre,
dass Überschusse aus dem Geschäftsbe-
trieb zu versteuern wären und Verluste
nicht mit Mitteln aus dem steuerbe-
günstigten Bereich ausgeglichen wer-
den dürften. Zur Finanzierung dürften
außerdem keine zeitnah zu verwenden-
den Mittel eingesetzt werden.

Stellt jedoch die Betätigung der Kli-
nik-GmbH einen steuerbegünstigten
Zweckbetrieb gemäß § 67 AO dar,
kann nichts anderes gelten, wenn
diese Teile ihrer Aktivitäten auf eine
steuerlich unselbstständige MVZ-GbR
überträgt. Die Anteile an der MVZ-
GbR werden dann dem steuerbegüns-
tigten Zweckbetrieb zugeordnet.

Eine Abklärung der Zuordnung der
Beteiligung an der GbR sollte für die
steuerbegünstigte Klinik-GmbH auf
jeden Fall im Vorfeld im Rahmen ei-
ner verbindlichen Auskunft mit dem
Finanzamt geschehen.

Die zwischen der Klinik-GmbH und
der MVZ-GbR bestehenden Leistungs-
beziehungen unterliegen der Umsatz-
steuer.

MVZ-GmbH und Klink-GmbH

Bei der Gründung eines Medizini-
schen Versorgungszentrums in der
Rechtsform einer GmbH sind zwei
Varianten denkbar. Es ist möglich,
das Medizinische Versorgungszen-
trum als steuerpflichtige oder steuer-
begünstigte GmbH zu gründen.
Gründet eine steuerbegünstigte Kli-
nik-GmbH eine Tochter-GmbH, so
bietet dies zunächst den Vorteil, eine
umsatzsteuerliche Organschaft her-
stellen zu können. Daraus folgt, dass
auch der nicht nach § 4 Nr.14 UStG
befreite Leistungsaustausch zwischen
Mutter- und Tochtergesellschaft
nicht umsatzsteuerbar ist.

Gründet eine steuerbegünstigte
Klinik-GmbH eine ebenfalls steuerbe-
günstigte MVZ-GmbH, so wird die Be-
teiligung, trotz der für die umsatzsteu-
erliche Organschaft erforderlichen
Einflussnahme auf die Betriebs-
führung bei der Klinik-GmbH der Ver-
mögensverwaltung zugeordnet. Die
Weitergabe von Mitteln der ge-
meinnützigen Mutter an die ge-
meinnützige Tochter MVZ-GmbH ist
gemäß §58 Nr.2 AO zulässig, wenn die
weitergegebenen Mittel nicht überwie-
gen. Weitere steuerliche Probleme be-
stehen bei dieser Gestaltung zunächst
jedoch nicht. Insbesondere ist die Auf-
bringung des Stammkapitals auch mit
zeitnah zu verwendenden Mitteln
möglich. Eine Verlustabdeckung ist
gemeinnützigkeitsunschädlich und
die Überlassung von Räumen der Kli-
nik-GmbH an die gemeinnützige
Tochtergesellschaft ist unproblema-

tisch, da diese weiterhin einem ge-
meinnützigen Zweck dienen.

Anders sieht die Situation aus,
wenn die steuerbegünstigte Klinik-
GmbH eine steuerpflichtige MVZ-
GmbH gründet. Die Beteiligung wür-
de bei der steuerbegünstigten
Klinik-GmbH zu einem steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
führen. Zur Finanzierung der Einlage-
leistung dürfen seitens der Klinik-
GmbH keine zeitnah zu verwenden-
den Mittel eingesetzt werden, da dies
einen gemeinnützigkeitsschädlichen
Verstoß gegen § 55 AO (Mittelverwen-
dungsgebot) darstellen würde. Dies
gilt auch für den Fall, dass der MVZ-
GmbH Räume als wesentliche Be-
triebsgrundlage zur Nutzung überlas-
sen werden. Eine Verlustabdeckung
mithilfe gemeinnützigkeitsrechtlich
gebundener Mittel wäre als Verstoß
gegen die Selbstlosigkeit gemeinnüt-
zigkeitsschädlich. Ferner unterläge der
Gewinn der MVZ-GmbH der Körper-
schaftsteuer, während aufgrund der
möglichen Gestaltung einer umsatz-
steuerlichen Organschaft eine Um-
satzsteuerpflicht des Leistungsaus-
tauschs vermieden werden könnte.

Trends

Die Gründung Medizinischer Ver-
sorgungszentren wird wohl gerade in
strukturschwachen Gebieten, in de-
nen immer mehr Krankenhäuser ge-
schlossen werden, zunehmen, um so
eine ärztliche Versorgung der Bevölke-
rung sinnvoll sicherstellen zu können.

Die Entwicklungen, die den Kran-
kenhausmarkt bereits seit einigen Jah-
ren verändern, werden auch den (ins-
besondere ambulanten) Altenhilfe-
und Pflegebereich erfassen. Denkbar
ist, dass auch in diesem Bereich künf-
tig vermehrt Medizinische Versor-
gungszentren gegründet werden. Dies
kann zu einer attraktiven Vernetzung
ambulanter medizinischer und pflege-
rischer Dienste im Interesse einer um-
fassenden Versorgung führen.

Die Strukturen Medizinischer Ver-
sorgungszentren weisen eine beson-
dere Eignung für die Zusammenarbeit
mit sonstigen Leistungserbringern,
wie ambulanten Pflegediensten oder
Therapeuten, auf und es besteht die
Hoffnung auf eine bessere Verzah-
nung der einzelnen Teilschritte der
Versorgungskette. ◆
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